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• Nachdem die Pestalozzi bei der 
Landeshauptmannschaft Beschwerde gegen das 
Verfahren eingelegt, kann der Landeshauptmann 
wegen Befangenheit dem Prozess nicht selbst vorsitzen 
und bittet daher Hans von Haim als geschworenen 
Landrat, als Richter zu fungieren ( 2 Exemplare U II ) 

 
1616 22.3. Originaltestament des Hans Haimb von Reichenstein  

( siehe Abschrift Fasz. Fremde Testamente ) 
 
1616 Abt Augustin und der Konvent des Schottenstifts in Wien 

bestätigen: 
 

 Martha Johanna Haim von Reichenstein, geb. Hoyos, hat für 
sich, ihren verstorbenen Mann Hans Freiherr von Haim und 
ihre Kinder um 500 fl drei ewige Seelenmessen und ein 
Seelenamt auf dem Frauenaltar im Schottenkonvent gestiftet, 
vor dem auch Hans von Haim begraben liegt. Die 4 
Gottesdienste sollen jeweils einer pro Quatember gesungen 
und begangen werden. ( Pergamenturkunde mit 2 gut 
erhaltenen Siegeln DU ) 
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